
Hinweise für Beamtenverhältnisse auf Zeit in Teilzeit 

Sie beabsichtigen, in Kürze ein Beamtenverhältnis auf Zeit beim Freistaat Bayern 

aufzunehmen. Alle Beamtinnen und Beamte betreffenden Regelungen sind Ausfluss von Art. 

33 Abs. 5 des Grundgesetzes (hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums). Für die 

Verbeamtung auf Zeit ist eine Planstelle erforderlich. Planstellen für Akademische 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit dienen laut Hochschulrecht der wissenschaftlichen 

Qualifizierung (Promotion, Habilitation) und sind mit einer Lehrverpflichtung verbunden. Mit 

Beginn dieses Beamtenverhältnisses enden Versicherungspflicht und Anspruch auf 

Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie haben Anspruch auf Beihilfe nach 

den Beihilfevorschriften.   

Vom Beamtenverhältnis (öffentliches Recht) zu unterscheiden sind aus Drittmitteln 

finanzierte Arbeitsverhältnisse, die nach bürgerlichem Recht zu beurteilen sind und auch der 

wissenschaftlichen Qualifizierung dienen (Wissenschaftszeitvertragsgesetz). Diese 

Personalkategorie wird entsprechend der Zweckbestimmung der Drittmittel beschäftigt und 

hat keine Lehrverpflichtung.  

Neben dem Beamtenverhältnis auf Zeit kann kein aus Drittmitteln finanziertes 

Arbeitsverhältnis nach bürgerlichem Recht aufgenommen werden. Ein 

Beamtenverhältnis kann nicht aus Drittmitteln finanziert werden. 

Wenn Sie bereits Beamtin oder Beamter auf Zeit sind, können Sie ein aus Drittmitteln 

finanziertes Arbeitsverhältnis unter folgenden alternativen Bedingungen aufnehmen:  

- Sie lassen sich aus dem Beamtenverhältnis entlassen und wechseln ins 

privatrechtliche Arbeitsverhältnis. Eine Neuverbeamtung als Akademische Beamtin 

oder Beamter auf Zeit ist gemäß Art. 22 Abs. 5 Satz 3 BayHSchPG nicht mehr 

möglich.  

- Oder Sie stellen einen Antrag auf Beurlaubung aus dem Beamtenverhältnis mit

zeitgleichem Drittmittelvertrag im Angestelltenverhältnis mit den damit verbundenen

sozialversicherungsrechtlichen Folgen, insbesondere Pausierung der

Beihilfeberechtigung und Rückkehr ins Beamtenverhältnis nach Erbringung der

Drittmitteltätigkeit

Ich habe von dem vorstehenden Hinweis Kenntnis genommen: 

Datum______________ Unterschrift _________________________________________ 


